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1. Präambel

Drogenabhängigkeit ist eine Krankheit mit individuell unterschiedlichen  Verläufen. Ziel der ambulanten und stationären Behandlungs- und Rehabilitationsmaßnahmen ist die Suchtmittelfreiheit, die bei einem Teil der Drogenabhängigen nur lang​​fris​​​tig und in Schritten erreicht werden kann.

Hierbei kommt der substitutionsgestützten Behandlung als Bestandteil einer individuellen Behandlungsmaßnahme im Rahmen eines differenzierten und qualifizierten  Hilfesystems eine große Bedeutung zu.

Die substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger erfolgt auf der Grundlage des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) sowie der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV). Sie hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen therapeutischen Einsatzfeldern Eingang in die Behandlung Drogenabhängiger gefunden.

Die vorliegenden, vom Vorbereitenden Ausschuss  der Landesgesundheitskonferenz Nordrhein-Westfalen verabschiedeten „Leitsätze“, die von allen Beteiligten gemeinsam getragen werden, basieren auf dem Landesprogramm gegen Sucht und setzen damit die im Landesprogramm angelegte gemeinschaftliche Strategie der Herangehensweise bei Suchterkrankungen auch für den Bereich der substitutionsgestützten Behandlung um.

Die Leitsätze sollen insbesondere durch die Beschreibung der verschiedenen Einsatzgebiete, Zielgruppen und möglichen Kosten- und Leistungsträger sowie Hinweise auf Qualitätsanforderungen und Begleitmaßnahmen der substitutionsgestützten Behandlung zu einem weitgehend einheitlichen und abgestimmten  Vorgehen aller an der substitutionsgestützten Behandlung beteiligten Stellen auf der Landes- und der örtlichen Ebene beitragen.

Die substitutionsgestützte Behandlung bedarf permanenter Weiterentwicklung.

2. Einsatzfelder der substitutionsgestützten Behandlung

2.1. Ambulante vertragsärztliche Behandlung im Rahmen der  Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen zur substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger (BUB-Richtlinien)
Die  substitutionsgestützte Behandlung mit den nach der BtMVV zugelassenen Substitutionsmitteln gehört nach den am 18.06.1999 in Kraft getretenen neuen „Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Kranken​kassen zur substitutionsgestützten Behand​lung Opiatabhängiger" unter den dort festgeschriebenen und im Vergleich mit den bisherigen NUB-Richtlinien erweiterten Voraussetzungen zur Leistungspflicht der Krankenkassen im Rah​men der vertragsärztlichen Versorgung. 

Sie ist bei bestimmten medizinischen Indikationen notwendiger Teil der Krankenbehandlung, wenn diese erst durch den Einsatz eines Substitutionsmittels ermöglicht wird.

Die Richtlinien  des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen zur substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger befinden sich derzeit unter verschiedenen Aspekten in der Überarbeitung.
Zielgruppe:

Entsprechend den Indikationen in den BUB-Richtlinien.

Aufnahmeverfahren:

Aufnahmehinweise geben die Richtlinien. Die Behandlung erfolgt durch entsprechend zugelassene niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bzw. ermächtigte Ärztinnen und Ärzte in bestimmten Einrichtungen.

Kosten-/Leistungstragung:

Die Kosten der medizinischen Leistungen und der Substitutionsmittel werden bei Krankenver​sicherten von den Trägern der gesetzlichen Krankenversiche​rung, bei Nichtversicherten von den je​weils zuständigen Trä​gern der Sozialhilfe übernommen, sofern im Einzelfall die sozialhilferechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die als Bestandteil der substitutionsgestützten Behandlung notwendige und gem. BtMVV erforderliche psychosoziale Betreuung wird von den Trägern der zuständigen ambulanten Drogenhilfeeinrichtungen erbracht. Die öffentliche Hand unterstützt  auch weiterhin im Rahmen der vorhandenen Ressourcen die nach der BtMVV vorausgesetzte psychosoziale Betreuung.

2.2. (Teil-) stationäre Behandlung 

Die Behandlung erfolgt  vornehmlich in stationären Einrichtungen des qualifizierten Entzugs (QE); im Rahmen einer allgemeinen Krankenbehandlung findet sie außerdem in den verschiedenen Disziplinen der Allgemeinkrankenhäuser statt. Bei der Umsetzung des Landesprogramms gegen Sucht werden entsprechende teilstationäre Angebote entwickelt. Dem Gebot ambulant vor stationär ist auch hierbei Rechnung zu tragen.

Die substitutionsgestützte Behandlung kann Bestandteil der  (teil-)stationären Krankenhausbehandlung sein,

· wenn bei den Opiatabhängigen eine drogenfreie Therapie nach ärztlichem Urteil aus körperlichen oder seelischen Gründen (noch) nicht möglich ist oder

· wenn die substitutionsgestützte Behandlung zur Herstellung bzw. Gewährleistung der Behandlungsfähigkeit bei - auch nicht suchtbedingten - Begleiterkrankungen notwendig ist.



Zielgruppe:

Drogenabhängige, die den Ausstieg aus der Abhängigkeit suchen und deren wei​terer Behandlungs​bedarf ab​zuklären ist oder bei denen die substitutionsgestützte Behandlung für die stationäre klinische Behandlung einer anderen Krankheit notwendig ist. 

Aufnahmeverfahren:
Über die Durchführung der substitutionsgestützten Behandlung entscheidet die behandelnde Krankenhausärztin oder der behandelnde Krankenhausarzt und nach Möglichkeit unter Beteiligung der örtlichen Drogenberatung und des behandelnden/substituierenden Arztes in Abstimmung mit der Patientin oder dem Patienten.

Kosten-/Leistungstragung:

Die Kosten - einschließlich der Kosten für die psychosozialen Maßnahmen im Rahmen der Krankenhausbehandlung - werden von den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung, bei Nichtversicherten von den jeweils zuständigen Trägern der Sozialhilfe übernommen, sofern im Einzelfall die versicherungs- bzw. die sozialhilferechtlichen Voraus​setzungen erfüllt sind.

2.3. Übergangsweiser Einsatz eines Substitutionsmittels bei   Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Die Substitution kann eine vorübergehende Hilfe bei der medizinischen Rehabilitation sein. 

Zielgruppe:
Das Angebot richtet sich an  rehabilitationsbedürftige und  - fähige Patientinnen und  Patienten, die zu einer substitutionsfreien Rehabilitation noch nicht bereit oder in der Lage sind, die aber die vollständige Abstinenz jeglicher Art von Drogen (auch in Bezug auf das Substitutionsmittel) erreichen und dann erhalten wollen.

Aufnahmeverfahren:
Die übergangsweise substitutionsgestützte medizinische Rehabilitation erfolgt in hierzu von den Sozialleistungsträgern anerkannten ambulanten und stationären Einrichtungen.

Über die Durchführung der Rehabilitation entscheidet der zuständige Rehabilitationsträger unter Berücksichtigung der Anlage 4 der Vereinbarung „Abhängigkeitserkrankungen“ vom 4.5.2001 bzw. der jeweils zuständige Träger der Sozialhilfe.

Kosten-/Leistungstragung:
Die Leistungen werden durch den jeweils zuständigen Rehabilitationsträger erbracht bzw. gefördert.

2.4. Substitutionsgestützte Behandlung zur sozialen Integration

Die substitutionsgestützte Behandlung kann in Einzelfällen eine geeignete Maßnahme zur sozialen Integration sein. 
Zielgruppe:

Für eine substitutionsgestützte Behandlung können Drogenabhängige in Frage kommen, bei denen eine Krankenbehandlung bzw. eine medizinische Rehabilitation im Sinne des SGB V und VI zurzeit nicht in Betracht kommt und die zurzeit sozial nicht integriert sind.

Aufnahmeverfahren:
Die Behandlung erfolgt in erster Linie durch die niedergelassene Ärzteschaft in Kooperation mit der zuständigen ambulanten, teil- oder vollstationären Drogenhilfe oder in „Substitutions-Ambulan​zen“.

Über die Indikation und die Aufnahme in die Behandlung entscheidet die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt. Über die Kostenübernahme entscheidet der jeweils zuständige Träger der Sozialhilfe. Dieser kann ferner im Rahmen seiner Zuständigkeit Vereinbarungen bzw. Absprachen mit Einrichtungen treffen, die die substitutionsgestützte Behandlung durchführen.

Kosten-/Leistungstragung:
Die Kosten werden durch die jeweils zuständigen Träger der Sozialhilfe im Rahmen ihrer hierfür vorgesehenen Res​sourcen übernommen, sofern im Einzelfall die so​zial​hilferechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Die notwendige psychosoziale Betreuung wird durch die öffentliche Hand und die zuständigen Träger der ambulanten, teil- oder vollstationären Drogenhilfe ebenfalls im Rahmen vorhandener Ressourcen gewährleistet.

3. Begleitende Maßnahmen 

3.1. Psychosoziale Begleitmaßnahmen im Rahmen der substitutionsgestützten Behandlung

Psychosoziale Begleitmaßnahmen sollten unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Landesprogramm „Fachberater Methadon“ insbesondere folgende Bereiche umfassen, die ggfls. eine Vernetzung der Einrichtung mit anderen Institutionen beinhalten:

· Hilfen bei der Integration in das soziale bzw. familiäre Umfeld,

· Entwicklung einer beruflichen Perspektive,

· Sicherung des Wohnumfeldes und der finanziellen Lebensgrundlage, z.B. durch Weitervermittlung an Schuldnerberatungsstellen,

· Wiederherstellung bzw. Stärkung der Handlungskompetenz, 

· konkrete Hilfen zum Ausstieg aus der Drogenszene,

· Anleitung zur Tagesstrukturierung 

· Unterstützung bei rechtlichen Problemen sowie die

· psychosoziale Betreuung

Die psychosoziale Betreuung ist – als auf die Behandlung bezogene Maßnahme im engeren Sinne - integraler Bestandteil von substitutionsgestützten Behandlungen. Art und Umfang der Betreuungsleistungen richten sich nach den individuellen Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten in den verschiedenen Einsatzfeldern. Sie können je nach den Erfordernissen des Einzelfalls und der Qualifikation der Einrichtung von verschiedenen Institutionen in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der substituierenden Einrichtung durchgeführt werden.

Die psychosoziale Betreuung bei den Einsatzfeldern Entzugsbehandlung und medizinische Rehabilitation wird von den jeweils zuständigen Kosten-/Leistungsträgern gewährleistet.

Die Durchführung der psychosozialen Betreuung bei den Einsatzfeldern nach den BUB - Richtlinien, der Integrationshilfe und bei der substitutionsgestützten Behandlung nach Abschluss der Rehabilitation erfolgt durch die Einrichtungen der ambulanten, teil- oder vollstationären Drogenhilfe, die AIDS-Hilfen sowie andere Fachdienste. 

Das Land gewährt nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes Zuschüsse zur psychosozialen Betreuung und Koordination des Einzelfalls nach einem speziellen Vergabeschlüssel, der sich an der von der jeweiligen Einrichtung zu betreuenden Zahl von Substituierten orientiert.

3.2. Berufliche Eingliederung 

Zu den psychosozialen Begleitmaßnahmen gehört auch die berufliche Eingliederung der Substituierten. Eine frühzeitige Einbeziehung der entsprechenden Insti​tutionen (wie z. B. Arbeitsamt) und der entsprechenden Fach​dienste ist vorzuse​hen.

Die Arbeitsverwaltung unterstützt den Personenkreis der Substituierten im Rahmen des ihr zur Verfügung stehenden Instrumentariums, sofern im Einzelfall die Voraussetzungen nach dem SGB IX bzw. dem SGB III vorliegen. Dies umfasst auch die Einrichtung spezieller beruflicher Bildungsmaßnahmen.

Die vom Land geförderte Landeskoordinatorin für berufliche und soziale Eingliederung Suchtkranker entwickelt entsprechende Handlungskonzepte zur Verbesserung der Eingliederung Suchtkranker, führt Fortbildungsveranstaltungen für die verschiedenen Einrichtungen durch und unterstützt die zuständigen Stellen auf Landes- und örtlicher Ebene bei der Umsetzung.

4. Maßnahmen zur Verbesserung und Sicherung der Qualität 

Die BUB-Richtlinien legen Standards für die Qualität der substitutionsgestüzten Behandlung im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung fest, die sowohl die fachliche Qualifikation der Ärztinnen und Ärzte als auch die Durchführung der substitutionsgestützten Behandlung (z.B. Dokumentation) betreffen.

Eine weitere Verbesserung der Qualität der substitutionsbestützten Behandlung ist zudem durch die im BtMG n.F. und der BtMVV n.F. enthaltenen zusätzlichen Regelungen über die Durchführung der substitutionsgestützten Behandlung und die Qualifikationsanforderungen für substituierende Ärztinnen und Ärzte sowie die vorgesehene Einrichtung eines zentralen Substitutionsregisters zu erwarten.

Diese Maßnahmen dienen insbesondere der Verhinderung von Missbräuchen (z.B. „Doppelverschreibung“, Handel mit Substitutionsmitteln) und der weiteren Minimierung der gesundheitlichen Risiken der substitutionsgestützten Behandlung.

Für die Qualitätssicherung der durch Ärztinnen und Ärzte erbrachten substitutionsgestützten Behandlung ist die jeweilige Ärztekammer; für die Qualitätsanforderungen der vertragsärztlichen Versorgung ist die jeweilige kassenärztliche Vereinigung zuständig. Für die Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs sind die Kreise und kreisfreien Städte zuständig. Da die unteren Gesundheitsbehörden/Gesundheitsämter in aller Regel in die Versorgung Drogenabhängiger vor Ort eingebunden sind, ist eine enge Zusammenarbeit notwendig, um den möglichen gesundheitlichen Risiken der Substitutionsmittel frühzeitig begegnen zu können.

Für die Zukunft ist ein umfassendes Qualitätssicherungssystem für alle beteiligten Institutionen zu entwickeln, das der komplexen Suchttherapie hinreichend Rechnung trägt. Um diese Entwicklung einzuleiten, fördert das MFJFG bereits jetzt ein Projekt „Qualitätssicherung in der ambulanten Substitutionstherapie Opiatabhängiger“ der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Wesentliches Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung und Erprobung von Instrumenten, die primär den Anwendern in der Praxis einen konkreten Nutzen bieten und gleichzeitig Informationen für die Qualitätssicherung liefern. Am Projekt sind verschiedene ärztliche Fachdisziplinen sowie psychosoziale Beratungsstellen beteiligt.
Dabei ist dafür Sorge zu tragen, dass eine Verknüpfung mit bereits bestehenden Qualitätssicherungsmaßnahmen erfolgt.

5. Maßnahmen zur Verbesserung von Abstimmung und Zusammenarbeit

Alle Beteiligten wirken auf die Gewährleistung eines frühestmöglichen Behandlungsbeginns nach Indikationsstellung und die Sicherstellung der Kontinuität der Substitutionsbehandlung (z. B. bei Wohnort- und Arztwechsel) hin. Darüber hinaus ist die Abstimmung und Zusammenarbeit aller an der substitutionsgestützten Behandlung Beteiligten sowohl im Hinblick auf die individuelle als auch die strukturelle Ebene von besonderer Bedeutung.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die unter Federführung der unteren Gesundheitsbehörden stattfindenden kommunalen Gesundheitskonferenzen hinzuweisen.

Den unteren Gesundheitsbehörden obliegt im Übrigen auch die Gesamtkoordination für die Suchtkrankenversorgung auf kommunaler Ebene nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (ÖGDG).

Darüber hinaus sollen entsprechend den Vereinbarungen im Landesprogramm gegen Sucht zukünftig erstellt bzw. weiterentwickelt und umgesetzt werden:

· Informations- und Planungshilfen zur Suchtkrankenhilfe als Arbeitsgrundlagen für die kommunalen Gesundheitskonferenzen sowie

· das Konzept einer erweiterten Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. 
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